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9. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht

9.1 Art. 315 Abs. 1 ZGB und Art. 314 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 442 Abs. 5 ZGB

Regeste:
Art. 315 Abs. 1 ZGB und Art. 314 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 442 Abs. 5 ZGB – Für die Errich-
tung und die Führung von Kindesschutzmassnahmen ist die Schutzbehörde am Wohn-
sitz des Kindes zuständig. Bei Wohnsitzwechsel eines Elternteils, für dessen Kind eine
Massnahme besteht, darf die bisherige Behörde die Massnahme erst dann an die neu
zuständige Behörde übertragen, wenn nichts mehr vorzukehren ist und die Massnahme
unverändert weitergeführt werden kann. Dabei geht die Massnahme erst mit der Über-
nahme durch die neu zuständige Behörde auf diese über.

Aus dem Sachverhalt:

A ist der gemeinsame Sohn der miteinander verheirateten und seit dem 1. Mai 2013 in Tren-
nung lebenden B und C. Die Kindseltern trafen eine Vereinbarung betreffend die Haushalt-
saufhebung, welche das Kantonsgericht des Kantons Zug am 30. August 2013 genehmigte.
Es stellte A unter die Obhut seiner Mutter und hielt fest, dass sich die Eltern im direkten
Gespräch über die Gestaltung des gegenseitigen Anspruchs von A und seines Vaters auf
angemessenen persönlichen Verkehr einigen sollten. Komme keine Einigung zustande, werde
der Vater berechtigt und verpflichtet, A an von den Eltern noch festzulegenden fünf Tagen und
danach wöchentlich jeden Samstag von 9 bis 17 Uhr zu oder mit sich auf Besuch zu nehmen.
In der Folge kam es bei der Ausübung des Besuchsrechts immer wieder zu Konflikten zwis-
chen den Eltern. Am 3. Juli 2013 machte C eine Gefährdungsmeldung an die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde (KESB) des Kantons Zug und führte unter anderem aus, A werde
von seinem Vater geschlagen. Am 1. September 2013 und somit noch während der laufenden
Abklärungen verlegten C und A ihren Wohnsitz nach Y (ZH). Mit Entscheid vom 10. Dezember
2013 errichtete die KESB Zug für A eine Besuchsrechts- und Erziehungsbeistandschaft im
Sinne von Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB.

Aus den Erwägungen:

(...)

1.1 Nach Art. 315 Abs. 1 ZGB ist die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes für die
Errichtung und Führung von Kindesschutzmassnahmen zuständig. Wechselt der Elternteil, für
dessen Kind eine Massnahme besteht, seinen Wohnsitz, so übernimmt die Behörde am neuen
Wohnsitz die Massnahme ohne Verzug, sofern keine wichtigen Gründe dagegen sprechen
(Art. 314 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 442 Abs. 5 ZGB). Bis zur Übertragung an die Behörden am
neuen Ort bleibt die bisherige Zuständigkeit bestehen. Entsprechend ist auch dort ein Ver-
fahren um Abänderung der Massnahme anhängig zu machen (Geiser, Basler Kommentar ZGB
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I, Basel 2010, Art. 377 N 8). Die bisherige Behörde hat während der Führung und bis zur Über-
tragung der Massnahme alles Erforderliche vorzunehmen. Sie darf die Massnahme erst dann
an die neu zuständige Behörde übertragen, wenn nichts mehr vorzukehren ist und die Mass-
nahme unverändert weitergeführt werden kann. Dabei geht die Massnahme erst mit deren
Übernahme durch die neu zuständige Behörde auf diese über (Urteil des Bundesgerichts vom
16. Oktober 2002, 5C.200/2002, Erw. 2.2).

1.2 In Absprache mit der an und für sich neu zuständigen KESB X errichtete die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde des Kantons Zug am 10. Dezember 2013 für A eine Beistand-
schaft im Sinne von Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB. Des Weiteren bat die KESB X die Zuger
KESB am 19. Dezember 2013, bis zum Abschluss des Strafverfahrens weiterhin die Beistand-
schaft für A zu führen und die weiteren nötigen Schritte betreffend die Besuchsrechtsregelung
einzuleiten, womit die Zuger KESB einverstanden war und den angefochtenen Entscheid vom
11. März 2014 erliess. Aus diesem Grund ist das Verwaltungsgericht zur Beurteilung der vor-
liegenden Beschwerde örtlich und sachlich zuständig, obwohl das betroffene Kind A seinen
gesetzlichen Wohnsitz mittlerweile in Y (ZH) hat. (...)

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 25. August 2014 F 2014 22

9.2 Art. 360 ff. ZGB

Regeste:
Art. 360 ff. ZGB – Gültigkeit eines Vorsorgeauftrags. Ist der Vorsorgeauftraggeber
volljährig und umfasst der Vorsorgeauftrag einen Bereich, in welchem die Handlungs-
fähigkeit nicht durch eine behördliche Massnahme beschränkt wird, ist beim Vorsorgeauf-
trag letztlich die Frage nach der Urteilsfähigkeit von zentraler Bedeutung.

Aus dem Sachverhalt:

A beauftragte seine Ehefrau B mit öffentlich beurkundetem Vorsorgeauftrag vom 26. April
2013, ihn im Falle amtlich festgestellter Urteilsunfähigkeit in verschiedenen Angelegenheiten
zu vertreten. Nachdem Sohn C aus erster Ehe von A wegen Zweifeln an der Gültigkeit des Vor-
sorgeauftrags im Sommer 2013 an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde des Kantons
Zug (KESB) gelangt war, führte die KESB verschiedene Abklärungen, darunter auch medizinis-
che, durch und stellte mit Entscheid vom 27. Mai 2014 die Ungültigkeit des Vorsorgeauftrags
fest, da A im massgebenden Zeitpunkt, d.h. im April 2013, nicht mehr in rechtsgenüglichem
Masse urteilsfähig gewesen sei. Gegen diesen Entscheid beschwerten sich A und B mit
Eingabe vom 27. Juni 2014 beim Verwaltungsgericht und beantragten im Wesentlichen die
Feststellung der Gültigkeit des Vorsorsorgeauftrags.
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Aus den Erwägungen:

(...)

2. Ein zentrales Revisionsanliegen des per 1. Januar 2013 in Kraft getretenen neuen Erwach-
senenschutzrechts ist die Förderung des Selbstbestimmungsrechts in der Form der eige-
nen Vorsorge (Daniel Rosch, Kurzkommentar ZGB, Vorbemerkungen zu Art. 360-456 N 9),
beispielsweise in der Form eines Vorsorgeauftrags. Nach Art. 360 Abs. 1 ZGB kann eine
handlungsfähige Person eine natürliche oder juristische Person beauftragen, im Fall ihrer
Urteilsunfähigkeit die Personensorge oder die Vermögenssorge zu übernehmen oder sie im
Rechtsverkehr zu vertreten. Sie muss die Aufgaben, die sie der beauftragten Person übertra-
gen will, umschreiben und kann Weisungen für die Erfüllung der Aufgaben erteilen (Abs. 2).
Sie kann für den Fall, dass die beauftragte Person für die Aufgaben nicht geeignet ist, den
Auftrag nicht annimmt oder ihn kündigt, Ersatzverfügungen treffen (Abs. 3). Durch den Vor-
sorgeauftrag gemäss Art. 360 ff. ZGB wird ein Instrument ins Gesetz aufgenommen, welch-
es es einer Person erlaubt, mit Blick auf den Fall schwindender Urteilsfähigkeit selber eine
natürliche oder juristische Person zu bestimmen, welche die Personen- oder Vermögenssorge
oder die Rechtsvertretung übernehmen soll. Damit wird die Selbstbestimmung pro futuro
der jetzt noch handlungsfähigen Person gestärkt, was einem Ziel des neuen Erwachsenen-
schutzrechts entspricht. Das Selbstbestimmungsrecht kann durch den Vorsorgeauftrag über
die Zeit der Urteilsunfähigkeit hinaus gewahrt werden (Alexandra Rumo-Jungo, Basler Kom-
mentar, Erwachsenenschutz, Basel 2012, Art. 360 N 9). Der Vorsorgeauftrag enthält Dispo-
sitionen des Auftraggebers für den Fall seiner Urteilsunfähigkeit. Die Wirksamkeit des Vor-
sorgeauftrags setzt demnach den Eintritt der Urteilsunfähigkeit des Auftraggebers voraus. Es
handelt sich hierbei um eine suspensive Bedingung (Rumo-Jungo, Basler Kommentar, a.a.O.,
Art. 360 N 30). Der (gültige) Vorsorgeauftrag wird gemäss Art. 360 Abs. 1 ZGB von einer
handlungsfähigen Person errichtet. Diese Person muss folglich im Zeitpunkt der Errichtung
volljährig und urteilsfähig (Art. 13, 14 und 16 ZGB) sein und darf nicht unter umfassender Bei-
standschaft stehen (Art. 17 und Art. 398 Abs. 3 ZGB; vgl. auch Botschaft zur Änderung des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 28. Juni 2006, Erwachsenenschutz, Personenrecht
und Kindesrecht, BBl 2006 7025). Ist auch nur eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt,
so kann ein Vorsorgeauftrag nicht gültig errichtet werden (Rumo-Jungo, Basler Kommentar,
a.a.O., Art. 360 N 20). In formeller Hinsicht ist zu beachten, dass der Vorsorgeauftrag gemäss
Art. 361 Abs. 1 ZGB eigenhändig zu errichten oder öffentlich zu beurkunden ist. Der eigen-
händige Vorsorgeauftrag ist von der auftraggebenden Person von Anfang bis Ende von Hand
niederzuschreiben, zu datieren und zu unterzeichnen (Art. 361 Abs. 2 ZGB). Das Zivilstand-
samt trägt auf Antrag die Tatsache, dass eine Person einen Vorsorgeauftrag errichtet hat,
und den Hinterlegungsort in die zentrale Datenbank ein. Der Bundesrat erlässt die nötigen
Bestimmungen, namentlich über den Zugang zu den Daten (Art. 361 Abs. 3 ZGB).

Erfährt die Erwachsenenschutzbehörde, dass eine Person urteilsunfähig geworden ist, und ist
ihr nicht bekannt, ob ein Vorsorgeauftrag vorliegt, so erkundigt sie sich beim Zivilstandsamt
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(Art. 363 Abs. 1 ZGB). Liegt ein Vorsorgeauftrag vor, so prüft die Erwachsenenschutzbehörde,
ob dieser gültig errichtet worden ist (Art. 363 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB); die Voraussetzungen für
seine Wirksamkeit eingetreten sind (Ziff. 2); die beauftragte Person für ihre Aufgaben geeignet
ist; und (Ziff. 3) weitere Massnahmen des Erwachsenenschutzes erforderlich sind (Ziff. 4).
Nimmt die beauftragte Person den Vorsorgeauftrag an, so weist die Behörde sie auf ihre
Pflichten nach den Bestimmungen des Obligationenrechts über den Auftrag hin und händigt
ihr eine Urkunde aus, die ihre Befugnisse wiedergibt (Art. 363 Abs. 3 ZGB). Die Gültigkeit-
sprüfung nach Art. 363 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB ist insofern konstitutiv, als die Gültigkeits- und
Wirksamkeitsvoraussetzungen zu prüfen und festzustellen sind, was nur durch die Beschw-
erdegegnerin rechtsverbindlich erfolgen kann. Das Prüfungsprogramm mündet in eine Fest-
stellungsverfügung. Das ändert nichts daran, dass die Wirksamkeit des gültigen Vorsorgeauf-
trags als einseitiges Rechtsgeschäft nicht von der behördlichen Feststellung abhängt, son-
dern ex lege eintritt, sobald die erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind (namentlich
die Suspensivbedingung der Urteilsunfähigkeit des Auftraggebers eingetreten ist). Stehen
Gültigkeit, Wirksamkeit und Geeignetheit des Beauftragten fest und nimmt dieser den Auf-
trag an, erlässt die Beschwerdegegnerin einen Validierungsentscheid (Rumo-Jungo, Basler
Kommentar, a.a.O., Art. 363 N 1a f. und Art. 360 N 31). Schliesslich ist darauf hinzuweisen,
dass die Beschwerdegegnerin den im Vorsorgeauftrag geäusserten Willen und damit den
Selbstbestimmungsanspruch der betroffenen Person möglichst umfassend zu respektieren
hat und dem Vorsorgeauftrag die Wirksamkeit nicht ohne triftige Gründe verweigern und
stattdessen eine behördliche Massnahmen anordnen darf (Rosch, a.a.O., Art. 360 N 3).

3. Ist der Vorsorgeauftraggeber volljährig und umfasst der Vorsorgeauftrag einen Bereich, in
welchem die Handlungsfähigkeit nicht durch eine behördliche Massnahme beschränkt wird,
ist beim Vorsorgeauftrag letztlich die Frage nach der Urteilsfähigkeit von zentraler Bedeu-
tung (Carmen Ladina Widmer Blum, Urteilsunfähigkeit, Vertretung und Selbstbestimmung –
insbesondere: Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag, Luzern 2010, S. 274).

3.1 Gemäss Art. 16 ZGB ist jede Person im Sinne dieses Gesetzes urteilsfähig, der nicht we-
gen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähn-
licher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln. Die Urteilsfähigkeit ist die
Fähigkeit einer Person, sich ein akkurates Urteil über die Zustände und Geschehnisse um sich
herum zu bilden und entsprechend zu handeln. Nach der massgeblichen bundesgerichtlichen
Rechtsprechung umfasst der Begriff der Urteilsfähigkeit zwei Elemente. Zum einen enthält er
eine verstandesmässige, intellektuelle Komponente, d.h. die Fähigkeit, einen eigenen Willen
zu bilden, und somit die Fähigkeit, Sinn, Zweckmässigkeit und Wirkung einer bestimmten
Handlung zu erkennen. Zum anderen verlangt das Bundesgericht ein Willens- bzw. Charak-
terelement, nämlich die Fähigkeit, gemäss der vernünftigen Erkenntnis nach seinem freien
Willen zu handeln und allfälliger fremder Willensbeeinflussung in normaler Weise Widerstand
zu leisten (Urteil des Bundesgerichts vom 30. Juni 2006, 5C.257/2003 Erw. 4.2; BGE 124 III
5 Erw. 1a; BGE 127 I 6 Erw. 7b/aa; vgl. auch Sandra Hotz, Kurzkommentar ZGB, Art. 16 N 1).
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3.2 Die Urteilsfähigkeit ist relativ. Ihr Vorliegen ist jeweils im Einzelfall und mit Bezug auf die in
Frage stehende Handlung zu beurteilen (BGE 134 II 235 Erw. 4.3.2). Für die konkrete Recht-
shandlung kann die Urteilsfähigkeit aber nur gegeben oder nicht gegeben sein; auf keinen
Fall kann sie teilweise gegeben sein (Frank Petermann, Urteilsfähigkeit, Zürich/St. Gallen,
2008, N 140; Widmer Blum, a.a.O., S. 38). Die Urteilsfähigkeit muss mithin im Zeitpunkt der
Auftragserteilung vorliegen. Der Umstand, dass die Urteilsfähigkeit womöglich vorher oder
nachher eingeschränkt oder aufgehoben war, ist nicht relevant (Rumo-Jungo, Basler Kom-
mentar, a.a.O., Art. 360 N 22). Weil es nur auf die Urteilsfähigkeit im Moment der Vornahme
der Rechtshandlung ankommt, ist diese auch dann gültig, wenn sie eine grundsätzlich urteil-
sunfähige Person in einem luziden Augenblick vorgenommen hat (Stephan Wolf und Anna Lea
Setz, Handlungsfähigkeit, insbesondere Urteilsfähigkeit, sowie ihre Prüfung durch den Notar,
in: Das neue Erwachsenenschutzrecht – insbesondere Urteilsfähigkeit und ihre Prüfung durch
die Urkundsperson, herausgegeben von Stephan Wolf, Bern 2012, S. 43). Vorliegend ist nach
der Tragweite des Vorsorgeauftrags, die von den allgemeinen Lebensumständen der Person
abhängt, und der Komplexität der delegierten Aufgabe zu differenzieren. Der Auftraggeber
muss in jedem Fall im Zeitpunkt der Auftragserteilung die Einsicht in die Komplexität der
möglichen Rechtsgeschäfte und deren Tragweite haben (Ernst Langenegger, Kurzkommentar
ZGB, Art. 360 N 14; Rumo-Jungo, Basler Kommentar, a.a.O., Art. 360 N 22). Die verfügende
Person muss somit im Moment des Erstellens fähig sein, die Tragweite des Geschäfts zu
erkennen und seine inhaltliche Bedeutung, seine Wirkungen sowie seine Zeitverhältnisse zu
erfassen (Widmer Blum, a.a.O., S. 274).

4. (...) Umstritten und zu prüfen ist im vorliegenden Verfahren einzig die Gültigkeit des Vor-
sorgeauftrags i.S. von Art. 363 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB.

Nach Langenegger umfasst die Gültigkeitsprüfung nach Art. 363 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB folgende
Punkte: 1. Liegt ein Originaldokument vor und sind die Formvorschriften nach Art. 361 ZGB
eingehalten? 2. War die auftraggebende Person im Zeitpunkt der Errichtung des Vorsorgeauf-
trags handlungsfähig, d.h. volljährig, nicht einer umfassenden Beistandschaft unterstellt und
urteilsfähig? 3. Sind die inhaltlichen Minimalanforderungen an einen Vorsorgeauftrag erfüllt
und steht dieser als Ganzes in Übereinstimmung mit der Rechtsordnung? Wenn alle diese
Fragen bejaht werden können, liegt ein gültiger Vorsorgeauftrag vor (Langenegger, a.a.O.,
Art. 363 N 6). Der Vorsorgeauftrag liegt dem Gericht im Original vor und die Formvorschriften
nach Art. 361 Abs. 1 ZGB sind angesichts der am 26. April 2013 erfolgten öffentlichen
Beurkundung als erfüllt zu betrachten (BG-act. 1.37). Das Gleiche gilt für die Kriterien betre-
ffend Erfüllung inhaltlicher Minimalanforderungen und Übereinstimmung mit der Rechtsord-
nung. Der Beschwerdeführer beauftragte nämlich im Vorsorgeauftrag seine – vorliegend auch
als Beschwerdeführerin auftretende – Ehefrau B, ihn im Falle amtlich festgestellter Urteil-
sunfähigkeit in allen nachfolgend aufgelisteten Angelegenheiten zu vertreten. Dieser Vor-
sorgeauftrag ersetze allfällige frühere Aufträge und bezwecke insbesondere die Vermeidung
einer rechtlich angeordneten Betreuung. (...) Mit dieser detaillierten Aufzählung der konkreten
Aufgaben sind die inhaltlichen Minimalanforderungen nach Art. 360 Abs. 2 ZGB an einen
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Vorsorgeauftrag erfüllt. Schliesslich ist nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdegeg-
nerin auch nicht geltend gemacht, inwiefern der Vorsorgeauftrag einen Verstoss gegen die
Rechtsordnung beinhalten sollte. Zum Zeitpunkt der Errichtung des Vorsorgeauftrags war der
Beschwerdeführer volljährig und stand nicht unter einer umfassenden Beistandschaft. Um-
stritten und zu prüfen bleibt somit im vorliegenden Verfahren einzig die Handlungsfähigkeit
bzw. insbesondere die Urteilsfähigkeit des Beschwerdeführers im erwähnten Zeitpunkt. (...)

(...)

7. Abschliessend bleibt festzuhalten, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Errich-
tung des Vorsorgeauftrags, d.h. am 26. April 2013, sowohl betreffend die Person der Vor-
sorgebeauftragten bzw. der beiden Ersatzvorsorgebeauftragten als auch betreffend die Kom-
plexität der zu delegierenden Aufgaben urteilsfähig gewesen ist und sich somit der Trag-
weite des Geschäfts, seiner inhaltlichen Bedeutung, seiner Wirkungen und seiner Zeitver-
hältnisse bewusst gewesen ist. Der Vorsorgeauftrag wurde mithin i.S. von Art. 363 Abs. 2
Ziff. 1 ZGB gültig errichtet. Des Weiteren sind die Voraussetzungen für seine Wirksamkeit
i.S. von Art. 363 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB eingetreten und aus den Akten ergeben sich keine
Hinweise darauf, dass die Vorsorgebeauftragte bzw. die beiden Ersatzvorsorgebeauftragten
nicht i.S. von Art. 363 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB als für ihre Aufgaben geeignet zu betrachten
wären; auch die KESB selber machte diesbezüglich keine konkreten Vorbehalte. In Bezug
auf diese Thematik begnügte sie sich nämlich auf Ausführungen allgemeiner Natur. Nachdem
aber seit Beginn des bei ihr hängigen Verfahrens weniger die inhaltlichen Bestimmungen des
Vorsorgeauftrags als die damit betrauten Personen Gegenstand der Kritik waren, hätte er-
wartet werde dürfen, dass sich die KESB zur Eignung der beauftragten Personen materiell
geäussert hätte. Ein weiteres Indiz für die Gültigkeit des Vorsorgeauftrags ist schliesslich
der Umstand, dass dieser vom 26. April 2013 datiert und somit als zeitnah zu qualifizieren
ist. Die Beschwerde ist daher insofern gutzuheissen, als die Gültigkeit und Wirksamkeit des
Vorsorgeauftrags festzustellen und auch die Geeignetheit der Vorsorgebeauftragten bzw. der
beiden Ersatzvorsorgebeauftragten für ihre Aufgaben zu bejahen ist. Die KESB hat abzuk-
lären, ob die Vorsorgebeauftragte bzw. allenfalls die Ersatzvorsorgebeauftragten den Auf-
trag annehmen. Ausserdem hat die KESB zu prüfen, ob der Vorsorgeauftrag zur Interessen-
wahrung des Beschwerdeführers genügt oder ob ergänzend (nach wie vor) erwachsenen-
schutzrechtliche Massnahmen notwendig sind. Angesichts des Ausgangs des Verfahrens
erübrigt sich die Durchführung der von den Beschwerdeführern beantragten Zeugenbefra-
gung.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 13. November 2014 F 2014 30
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9.3 Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB i.V.m. § 58 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 EG ZGB

Regeste:
Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB i.V.m. § 58 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 EG ZGB – Fürsorgerische
Unterbringung. Örtliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts in casu bejaht.

Aus den Erwägungen:

1. Gegen eine ärztlich angeordnete Unterbringung kann die betroffene oder eine ihr nah-
estehende Person innert zehn Tagen seit Mitteilung des Entscheids schriftlich das Gericht
anrufen (Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB in der seit 1. Januar 2013 geltenden Fassung). Zuständi-
ges Gericht für die Beurteilung von Beschwerden in den Fällen von Art. 439 ZGB ist gemäss
der per 1. Januar 2013 geltenden Fassung von § 58 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes
zum ZGB (EG ZGB, BGS 211.1) das Verwaltungsgericht. Örtlich zuständig ist das Verwaltungs-
gericht, wenn die betroffene Person Wohnsitz im Kanton Zug hat oder wenn die Massnahme
von einer Arztperson oder Einrichtung im Kanton Zug angeordnet wurde und die betroffene
Person sich im Kanton Zug aufhält (§ 58 Abs. 2 EG ZGB). Die Beschwerdeführerin hat ihren
gesetzlichen Wohnsitz in D SZ. Sie hält sich aber seit März 2014 im Wohnheim C bzw. aktuell
in der Klinik E und damit im Kanton Zug auf und wurde zudem von einem Arzt im Kanton
Zug in die Klinik eingewiesen, weshalb die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Verwal-
tungsgerichts gegeben und die fristgerecht eingereichte und den minimalen formellen An-
forderungen genügende Beschwerde (Art. 439 Abs. 1 i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB) zu prüfen
ist.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 8. September 2014 F 2014 42

9.4 Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB i.V.m. § 58 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 EG ZGB; § 20 Abs. 3
GO

Regeste:
Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB i.V.m. § 58 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 EG ZGB; § 20 Abs. 3
der Geschäftsordnung des Verwaltungsgerichts – Fürsorgerische Unterbringung. Örtliche
Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts in casu verneint. Voraussetzungen für die Erledi-
gung des Verfahrens in Einzelrichterkompetenz erfüllt.

Aus den Erwägungen:

1. Das Verwaltungsgericht beurteilt unter anderem Beschwerden gegen eine ärztlich angeord-
nete Unterbringung und gegen die Zurückbehaltung durch die Einrichtung (Art. 439 Abs. 1
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Ziff. 1 und 2 ZGB in der seit 1. Januar 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 58 Abs. 1 lit. b
des Einführungsgesetzes zum ZGB, EG ZGB, in der ab 1. Januar 2013 geltenden Fassung;
BGS 211.1). Zur Beschwerde berechtigt ist die betroffene oder eine ihr nahestehende Person
(Art. 439 Abs. 1 ZGB). Die Frist zur Anrufung des Gerichts beträgt zehn Tage seit Mitteilung
des Entscheids (Art. 439 Abs. 2 Satz 1 ZGB). Örtlich zuständig für die Beurteilung ist das
Verwaltungsgericht, wenn die betroffene Person Wohnsitz im Kanton Zug hat oder wenn die
Massnahme von einer Arztperson oder Einrichtung im Kanton Zug angeordnet wurde und die
betroffene Person sich im Kanton Zug aufhält (§ 58 Abs. 2 EG ZGB). Auf das Verfahren vor
Verwaltungsgericht ist, unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen des EG ZGB und des
Bundesrechts, das Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 1. April 1976 (VRG) anwendbar.

Die Beschwerdeführerin wohnt in Y (ZH) und die ärztliche Unterbringung wurde weder von
einer Arztperson noch einer Einrichtung im Kanton Zug, sondern von einer Chefärztin bzw.
einem Chefarzt des Universitätsspitals F angeordnet, weshalb das Verwaltungsgericht des
Kantons Zug in Nachachtung von § 58 Abs. 2 EG ZGB mangels örtlicher Zuständigkeit nicht
auf die Beschwerde eintreten kann. Ausserdem sind die Voraussetzungen für ein Nichtein-
treten auf die Beschwerde offensichtlich erfüllt, weshalb die Beurteilung gemäss § 20 Abs. 3
der Geschäftsordnung des Verwaltungsgerichts vom 14. Januar 1977 (GO; BGS 162.11) durch
die Einzelrichterin erfolgen kann.

Da die Beschwerdeführerin in Y (ZH) wohnt, ist die vorliegende Beschwerde gemäss § 7 VRG
an die für Y zuständige Rechtsmittelinstanz, d.h. an das Bezirksgericht Y, weiterzuleiten (s.
dazu das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 25. April 2013, PA130012-O/U).

Einzelrichterurteil des Verwaltungsgerichts vom 27. Juni 2014 F 2014 29

9.5 Art. 450e Abs. 5 ZGB; Art. 29 BV

Regeste:
Art. 450e Abs. 5 ZGB; Art. 29 BV – Hat die betroffene Person gegen eine fürsorgerische
Unterbringung Beschwerde erhoben, entscheidet die gerichtliche Beschwerdeinstanz in
der Regel innert fünf Arbeitstagen seit Eingang der Beschwerde (Art. 450e Abs. 5 ZGB).
Die betroffene Person hat im Sinne des rechtlichen Gehörs das Recht auf eine Anhörung
in einer ihr verständlichen Sprache, nicht aber auf eine solche in ihrer Muttersprache
(Art. 29 Abs. 2 BV).

Aus den Erwägungen:

(...)

3. Hat die betroffene Person gegen eine fürsorgerische Unterbringung Beschwerde erhoben,
hört sie die gerichtliche Beschwerdeinstanz in der Regel als Kollegium an (Art. 450e Abs. 4
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Satz 1 ZGB) und entscheidet ebenfalls in der Regel innert fünf Arbeitstagen seit Eingang der
Beschwerde (Art. 450e Abs. 5 ZGB). Bei psychischen Störungen muss zudem gestützt auf
das Gutachten einer sachverständigen Person entschieden werden (Art. 450e Abs. 3 ZGB).

Der Beschwerdeführer hat eine profunde Anhörung seiner Person verhindert, indem er zunächst
zwar erklärte, er verstehe den Englisch und Arabisch sprechenden Dolmetscher, dann aber
unvermittelt auf einem Dolmetscher seiner somalischen Muttersprache bestand. Dabei geriet
er immer mehr in Rage – insbesondere auch wegen der bei der Ermahnung des Dolmetsch-
ers zur richtigen Übersetzung angedrohten Freiheitsstrafe, die er auf sich selber bezog – und
schliesslich verliess er die Anhörung. Anschliessend wurde in Abwesenheit des Beschwerde-
führers Klinikarzt Dr. C befragt und der gerichtliche Gutachter Dr. D erstattete sein Gutachten
mündlich. Mit seinem Verhalten hat es der Beschwerdeführer dem Gericht verunmöglicht, in-
nert fünf Arbeitstagen seit Eingang der Beschwerde zu entscheiden, da es in Berücksichtigung
des rechtlichen Gehörs notwendig wurde, das Protokoll mit dem Sachverständigengutachten
zu erstellen und dieses vor dem Entscheid dem Beschwerdeführer zu einer allfälligen Stellung-
nahme zukommen zu lassen. Eine Wiederholung der Anhörung hingegen ist nicht erforder-
lich. Einerseits hat der Beschwerdeführer zwar das Recht, dass die Anhörung in einer für ihn
verständlichen Sprache geführt bzw. übersetzt wird, nicht aber, dass dies in seiner Mutter-
sprache zu geschehen hat (s. dazu insbesondere BGE 118 Ia 462 zu aArt. 4 BV bzw. Art. 29
BV; vgl. dazu auch Art. 5 und 6 EMRK). Den Akten lässt sich mehrfach entnehmen, dass der
seit 2007 in der Schweiz weilende Beschwerdeführer sehr wohl Englisch versteht und sich in
dieser Sprache durchaus gewählt auszudrücken vermag. Mit der angebotenen Übersetzung
auf Englisch (bzw. auch Arabisch) war dem Recht des Beschwerdeführers, der Verhandlung
in einer ihm verständlichen Sprache folgen zu können, jedenfalls ausreichend Genüge getan.
Andererseits ist eine Wiederholung der Anhörung auch deshalb nicht erforderlich, weil das
Gericht in den rund zehn Minuten, in denen der Beschwerdeführer an der Anhörung teilnahm,
sehr wohl in der Lage war, sich einen Eindruck von ihm zu verschaffen, und er sich auch klar
dahingehend äussern konnte, dass er nicht bereit sei, auch nur eine Sekunde länger in der
Klinik zu bleiben.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 31. Januar 2014 F 2014 7

9.6 Art. 580 ff. ZGB

Regeste:
Art. 580 ff. ZGB – Öffentliches Inventar. Beistandsentschädigungen und Gebühren
für Amtshandlungen im Kindes- und Erwachsenenschutz sind als öffentlich-rechtliche
Forderungen zu betrachten und deren unterlassene Anmeldung im öffentlichen Inventar
bewirkt keine Befreiung der Erben.
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Aus dem Sachverhalt:

Für A bestand eine altrechtliche kombinierte Vertretungs- und Verwaltungsbeistandschaft.
Nach seinem Tod am 28. September 2013 traten die beiden Söhne B und C die Erbschaft
unter öffentlichem Inventar an. Mit Entscheid vom 1. April 2014 genehmigte die KESB den
Schlussbericht und die Schlussrechnung der Beiständin und setzte Fr. 400.– als Entschädi-
gung für die Mandatsführung für die Dauer vom 1. Januar bis 28. September 2013 zulasten
des Nachlassvermögens fest. Ebenfalls zulasten des Nachlassvermögens erhob die KESB eine
Entscheidgebühr in der Höhe von Fr. 410.–. B erhob am 24. April 2014 Beschwerde beim Ver-
waltungsgericht und wies unter anderem darauf hin, es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die
Forderungen der KESB nicht im Zuge des öffentlichen Inventars eingereicht worden seien. Da
er die Erbschaft gemäss öffentlichem Inventar vom 17. Dezember 2013 angenommen habe,
müsse er nachträglich eingereichte Forderungen nicht begleichen.

Aus den Erwägungen:

(...)

3. Die Erbschaft wurde gemäss Erbenbescheinigung vom 15. Januar 2014 unter öffentlichem
Inventar angetreten.

3.1 Beim öffentlichen Inventar im Sinne von Art. 580 ff. ZGB handelt es sich um ein Verzeich-
nis über die Aktiven und Passiven einer Erbschaft (Daniel Abt, in: Peter Breitschmid/Alexandra
Rumo-Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Erbrecht, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf
2012, Art. 580 ZGB N 1). Jeder Erbe, der die Erbschaft ausschlagen kann, ist berechtigt, innert
eines Monats ein öffentliches Inventar zu verlangen (Art. 580 Abs. 1 und 2 ZGB). Die zuständi-
ge Behörde vollzieht anschliessend einen Rechnungsruf, in welchem Gläubiger und Schuld-
ner aufgerufen werden, ihre Forderungen und Schulden anzumelden (Art. 582 Abs. 1 ZGB).
Nach Abschluss des Inventars können die Erben die Erbschaft ausschlagen, die amtliche Liq-
uidation verlangen oder die Erbschaft unter öffentlichem Inventar antreten (Art. 588 Abs. 1
ZGB). Übernimmt ein Erbe die Erbschaft unter öffentlichem Inventar, so gehen die im Inventar
verzeichneten Schulden und Vermögenswerte des Erblassers auf den Erben über (Art. 589
Abs. 1 ZGB). Für diese Schulden haftet der Erbe sowohl mit der Erbschaft als auch mit seinem
eigenen Vermögen (Art. 589 Abs. 3 ZGB). Gläubigern, deren Forderungen nicht in das Inven-
tar aufgenommen wurden, weil sie deren Anmeldung versäumt haben, sind die Erben weder
persönlich noch mit der Erbschaft haftbar. Haben Gläubiger die Anmeldung der Forderung
ohne eigene Schuld unterlassen, haftet der Erbe, soweit er aus der Erbschaft bereichert ist
(Art. 590 Abs. 1 und 2 ZGB).

In diesem Zusammenhang ist auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu verweisen, wonach
keine Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass die Vorschriften der Art. 589 und 590 ZGB generell
auch öffentlich-rechtliche Forderungen betreffen würden (BGE 102 Ia 483 Erw. 5c). Es müsse
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nämlich beachtet werden, dass das ZGB die zivilrechtlichen Verhältnisse regle und dass die
zivilrechtlichen Normen dem Betroffenen auch in anderen Bereichen keinen abschliessenden
Überblick über die Rechtslage verschaffen würden. Er müsse stets beachten, ob daneben öf-
fentlich-rechtliche Verpflichtungen und Beschränkungen bestünden (Erw. 6b/aa). Die Art. 589
und 590 ZGB würden gemäss dem Ziel und Zweck des ZGB ausschliesslich zivilrechtliche
Verpflichtungen betreffen (Erw. 6b/cc). Die Regelung, ob und unter welchen Bedingungen
öffentlich-rechtliche Forderungen auf Erben übergehen bzw. insbesondere ob diese Forderun-
gen in ein öffentliches Inventar anzumelden sind, um ein Untergehen beim Tod des Erblassers
zu verhindern, bleibt somit dem öffentlichen Recht vorbehalten. So schliesst das öffentliche
Recht die Art. 589 und 590 ZGB entweder ausdrücklich aus, behält diese vor oder schweigt
sich darüber aus (Kurt Wissmann, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 589 N 5). Ein
Beispiel für einen ausdrücklichen Vorbehalt ist Art. 43 der Verordnung über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947 (AHVV), der zwar die solidarische Haftung
der Erben für die vom Erblasser zu seinen Lebzeiten geschuldeten AHV-Beiträge vorsieht,
jedoch neben Art. 566 ZGB (Ausschlagung) und Art. 593 ZGB (amtliche Liquidation) auch
Art. 589 ZGB ausdrücklich vorbehält. Dies hat zur Folge, dass eine unterlassene Anmeldung
einer AHV-Forderung im öffentlichen Inventar die Erben befreit. Schweigt sich das öffentliche
Recht dagegen aus, so kommen die Art. 589 und Art. 590 ZGB nicht zur Anwendung und die
Erben haften auch für die im Inventar nicht angemeldeten öffentlich-rechtlichen Forderungen
an den Erblasser. Das Inventar gibt den Erben somit nur über den Status betreffend priva-
trechtlicher Verhältnisse zuverlässig Auskunft (Wissmann, a.a.O., Art. 589 N 6).

3.1.1 Beistände haben Anspruch auf eine angemessene Entschädigung und auf Ersatz der
notwendigen Spesen aus dem Vermögen der betroffenen Person. Bei Berufsbeiständen fällt
diese Entschädigung an den Arbeitgeber (Art. 404 Abs. 1 ZGB). Paragraf 47 Abs. 3 EG ZGB
wiederholt die gleichen Bestimmungen aus dem ZGB (Abs. 1) und delegiert den Erlass einer
Gebührenordnung über die Entschädigung und den Spesenersatz an den Regierungsrat. In
Wahrnehmung seiner Kompetenz erliess der Regierungsrat die Verordnung über Entschädi-
gung und Spesenersatz bei Beistandschaften und Vormundschaften vom 18. Dezember 2012
(VESBV, BGS 213.52). Paragraf 4 VESBV regelt die pauschale Entschädigung, währenddem
die Entschädigung nach Zeitaufwand Gegenstand von § 5 VESBV ist. Dabei handelt es sich
um die Entschädigung der Kosten, die dem Staat durch die Organisation der Dienstleistung
entstehen (Botschaft des Bundesrats zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches,
Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7051). Die
Entschädigungen der Beistände sind somit ohne weiteres als öffentlich-rechtliche Forderun-
gen zu betrachten. Da sich im Zusammenhang mit der Beistandsentschädigung weder den
massgebenden Rechtsnormen noch der entsprechenden Rechtsprechung ein Vorbehalt bzw.
die Anwendbarkeit von Art. 589 und 590 ZGB entnehmen lässt, kommen die erwähnten Ar-
tikel nicht zur Anwendung und die unterlassene Anmeldung der erwähnten Entschädigung im
öffentlichen Inventar bewirkt keine Befreiung der Erben.

3.1.2 Gemäss § 57 Abs. 1 EG ZGB richten sich die Gebühren für Amtshandlungen im Kindes-
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und Erwachsenenschutz unter Vorbehalt von Abs. 2 und 3 nach dem Verwaltungsrecht-
spflegegesetz und dem Verwaltungsgebührentarif. Nach Abs. 3 kann in begründeten Fällen
auf die Kostenerhebung verzichtet werden. Paragraf 4 Abs. 1 Ziff. 38 des Verwaltungsge-
bührentarifs sieht für Amtshandlungen «anderer kantonaler Behörden und Amtsstellen» für
andere Verwaltungsentscheide, Bewilligungen, Genehmigungen, Kontrollen und Dienstleis-
tungen aller Art Gebühren zwischen Fr. 50.– und Fr. 2400.– vor. Bei Gebühren handelt es
sich um ein Entgelt für Amtshandlungen oder für die Benützung einer öffentlichen Einrichtung
und soll die Kosten, welche dem Gemeinwesen dadurch entstanden sind, ganz oder teilweise
decken (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich/St. Gallen
2010, Rz. 2626). Gebühren sind als öffentlich-rechtliche Forderung zu betrachten. Da sich im
Zusammenhang mit der Festlegung der Beistandsentschädigung weder den massgebenden
Rechtsnormen noch der entsprechenden Rechtsprechung ein Vorbehalt bzw. die Anwend-
barkeit von Art. 589 und 590 ZGB entnehmen lässt, kommen die erwähnten Artikel nicht zur
Anwendung und die unterlassene Anmeldung der erwähnten Gebühr im öffentlichen Inventar
bewirkt keine Befreiung der Erben.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 25. August 2014 F 2014 24
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